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Dringlichkeitsantrag 

der Abgeordneten Markus Rinderspacher, Annette 
Karl, Natascha Kohnen, Andreas Lotte, Bernhard 
Roos, Doris Rauscher, Ilona Deckwerth, Hans-Ul-
rich Pfaffmann, Angelika Weikert, Inge Aures, Volk-
mar Halbleib, Dr. Simone Strohmayr, Margit Wild, 
Kathi Petersen, Susann Biedefeld, Ruth Müller, 
Johanna Werner-Muggendorfer und Fraktion (SPD) 

Leistungsgerechte und faire Managergehälter – 
Exzesse vermeiden 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, den Entwurf 
eines Gesetzes zur Angemessenheit von Vorstands-
vergütungen und zur Beschränkung der steuerlichen 
Absetzbarkeit im Bund mit zu unterstützen, um leis-
tungsgerechte und faire Managergehälter ohne über-
zogene Gehaltsprämien zu erreichen. 

 

 

Begründung: 

Topmanager der DAX-Konzerne verdienen heute im 
Jahr durchschnittlich rund 6 Mio. Euro. Über die Ver-
gütungen hinaus werden Boni in Millionenhöhe ge-
zahlt, obwohl in einigen Fällen Gewinne sinken oder 
Beschäftigte entlassen werden. 

Nach einer aktuellen Studie verdienen Vorstände von 
DAX-Unternehmen mittlerweile jedoch das 50-fache 
des Durchschnittsgehalts ihrer Angestellten. Vielfach 
verdienen deutsche Topmanager 800 Euro pro Stun-
de und müssen nur 41 Stunden arbeiten, um das Jah-
resgehalt eines Durchschnittsdeutschen zu erzielen. 

Diese beiden Zahlenbeispiele dokumentieren, dass 
sich Vorstands- und Managergehälter weit von der 
allgemeinen Einkommensentwicklung in den letzten 
Jahren abgekoppelt haben. 

Ebenso werden Vergütungsstrukturen immer noch zu 
sehr am kurzfristigen Unternehmenserfolg bemessen 
und bieten somit einen Anreiz für eine übermäßige 
Risikobereitschaft der Vorstände. Die Festlegung, dass 
Vergütungsstrukturen wie im Corporate Governance 
Kodex nachzulesen, „auf eine nachhaltige Unterneh-
mensentwicklung auszurichten seien“, ist bisher ohne 

nachweisbare Konsequenz geblieben und war bisher 
nicht in der Lage, eine Angemessenheit der Vor-
standsgehälter im Verhältnis zu den Gehältern der 
Belegschaft herzustellen. 

Deshalb gibt es in Deutschland zu Recht das Gefühl, 
dass bei diesem Thema offenbar jedes Maß verloren 
gegangen ist. 

Bereits 2009 hat eine Expertenkommission der SPD 
vorgelegt, Aufsichtsräte stärker in die Pflicht zu neh-
men und die steuerliche Absetzbarkeit der Gehälter 
zu beschränken. Zwar muss die Aushandlung eines 
Gehalts in einer Marktwirtschaft weiterhin Sache der 
Vertragspartner sein. Gleichzeitig muss aber dafür 
Sorge getragen werden, dass der normale Steuerzah-
ler die Gehälter der Manager nicht mitfinanzieren 
muss. 

Vorstände und Aufsichtsräte müssen viel stärker als 
bisher Verantwortung für den Zusammenhalt der Ge-
sellschaft tragen. Wer von der stabilen sozialen Markt-
wirtschaft in Deutschland profitiert, darf sie nicht durch 
Begehrlichkeiten unterminieren und muss wieder für 
Maß und Mitte Sorge tragen, um eine faire, leistungs-
gerechte und proportionale Entlohnung zu gewährleis-
ten. 

Mit dem jetzt von der SPD vorgelegten Gesetzentwurf 
sollen exzessive Managergehälter begrenzt werden: 

Vor allem mit den drei Maßnahmen, steuerliche Be-
schränkung der Absetzbarkeit von Vorstandsbezügen 
nur bis höchstens 500.000 Euro pro Jahr in Aktienge-
sellschaften, der Festlegung eines Maximalverhältnis-
ses zwischen der Vorstandsvergütung und dem 
Durchschnittsgehalt in der Hauptversammlung eines 
Unternehmens und der Herabsetzung der Bezüge der 
Vorstände und der Rückforderung der Ruhegehälter 
durch den Aufsichtsrat soll wieder ein vernünftiges, 
leistungsgerechtes und faires Verhältnis von Entloh-
nungen von Managern und Arbeitnehmern herbeige-
führt werden. 

Selbst beim Koalitionspartner in Berlin zeigt sich Of-
fenheit für Instrumente, mit denen sich Gehaltsexzes-
se begrenzen lassen. Der Arbeitnehmerflügel Christ-
lich-Demokratische Arbeitnehmerschaft (CDA) der 
Union kommuniziert zur Begrenzung der Abzugsfä-
higkeit, dass die vorhandene Maßlosigkeit nicht auch 
noch von der Allgemeinheit subventioniert werden 
muss. Für ihn ist es schlicht Subventionsabbau und 
keine verdeckte Steuererhöhung. 

 



Sonst habe ich nur noch Regularien zu erfüllen. Ab-
stimmungen finden jetzt keine mehr statt. Die Dring-
lichkeitsanträge auf den Drucksachen 17/16319 bis 
17/16322, 17/16324 und 17/16325 sowie 17/16343 
und 17/16344 werden in die zuständigen federführen-
den Ausschüsse verwiesen. 

Nun gebe ich noch gemäß § 26 Absatz 2 unserer Ge-
schäftsordnung die Neubesetzung des Haushaltsaus-
schusses bekannt: Herr Kollege Ludwig Hartmann 
übernimmt den freien Sitz der Fraktion BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN im Ausschuss für Staatshaushalt und 
Finanzfragen. 

Dann gebe ich noch das Ergebnis der namentlichen 
Abstimmung zum Dringlichkeitsantrag der Abgeordne-
ten Markus Rinderspacher, Doris Rauscher, Ilona 
Deckwerth und anderer und Fraktion (SPD) betreffend 
"Familienpolitischer Verantwortung endlich gerecht 
werden: 10-Punkte-Programm ‚Familien stärken‘!", 
Drucksache 17/16317, bekannt. Mit Ja haben ge-
stimmt 27, mit Nein haben gestimmt 91. Stimmenthal-
tungen gab es 15. Damit ist der Dringlichkeitsantrag 
abgelehnt.

(Abstimmungsliste siehe Anlage 4)

Nun unterbreche ich die Sitzung noch kurz, bis wir 
das Stimmergebnis haben, dann kann ich Sie in die 
Osterferien verabschieden. Wer es aber eilig hat, zum 
Zug zu kommen, der kann schon gehen.

(Unterbrechung von 17.38 bis 17.39 Uhr)

Ich nehme die Sitzung wieder auf. Ich gebe jetzt das 
Ergebnis der namentlichen Abstimmung bekannt zum 
Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten Hubert Aiwan-
ger, Florian Streibl, Prof. (Univ. Lima) Dr. Peter Bauer 
und anderer und Fraktion (FREIE WÄHLER) betref-
fend "Dritter Nationalpark: Nicht weiter Streit in die 
Regionen tragen – mit Steuergeld sorgsam umge-
hen!", Drucksache 17/16318. Mit Ja haben gestimmt 
10, mit Nein haben gestimmt 117. Stimmenthaltungen: 
4. Damit ist der Dringlichkeitsantrag abgelehnt.

(Abstimmungsliste siehe Anlage 5)

Nun folgt noch das Ergebnis der namentlichen Ab-
stimmung über den Dringlichkeitsantrag der Abgeord-
neten Markus Rinderspacher, Florian von Brunn, 
Klaus Adelt und anderer und Fraktion (SPD) betref-
fend "Ja zum dritten Nationalpark in Bayern!", Druck-
sache 17/16341. Mit Ja haben gestimmt 42, mit Nein 
haben gestimmt 85. Stimmenthaltungen: 3. Damit ist 
der Dringlichkeitsantrag abgelehnt.

(Abstimmungsliste siehe Anlage 6)

Damit schließe ich die Sitzung. Ich wünsche Ihnen 
schöne Osterfeiertage, und kommen Sie danach ge-
sund und munter wieder.

(Schluss: 17.39 Uhr)
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Beschlussempfehlung und 
Bericht 

des Ausschusses für Wirtschaft und Medien, 
Infrastruktur, Bau und Verkehr, Energie und 
Technologie 

Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten 
Markus Rinderspacher, Annette Karl, 
Natascha Kohnen u.a. und Fraktion (SPD) 
Drs. 17/16321 

Leistungsgerechte und faire Managergehälter - 
Exzesse vermeiden 

I. Beschlussempfehlung: 

A b l e h n u n g  

Berichterstatterin: Annette Karl 
Mitberichterstatterin: Christine Haderthauer 

II. Bericht: 

1. Der Dringlichkeitsantrag wurde dem Aus-
schuss für Wirtschaft und Medien, Infrastruk-
tur, Bau und Verkehr, Energie und Technolo-
gie federführend zugewiesen. Der Ausschuss 
für Bundes- und Europaangelegenheiten so-
wie regionale Beziehungen und der Aus-
schuss für Staatshaushalt und Finanzfragen 
haben den Dringlichkeitsantrag mitberaten. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Dring-
lichkeitsantrag in seiner 66. Sitzung am 11. 
Mai 2017 beraten und mit folgendem Stim-
mergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

3. Der Ausschuss für Bundes- und Europaange-
legenheiten sowie regionale Beziehungen hat 
den Dringlichkeitsantrag in seiner 61. Sitzung 
am 20. Juni 2017 mitberaten und mit folgen-
dem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 

 B90/GRÜ: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

4. Der Ausschuss für Staatshaushalt und Finanz-
fragen hat den Dringlichkeitsantrag in seiner 
160. Sitzung am 22. Juni 2017 mitberaten und 
mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

Erwin Huber 
Vorsitzender 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und 
beschlossen: 

Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten Markus Rinderspacher, 
Annette Karl, Natascha Kohnen, Andreas Lotte, Bernhard Roos, 
Doris Rauscher, Ilona Deckwerth, Hans-Ulrich Pfaffmann, Angeli-
ka Weikert, Inge Aures, Volkmar Halbleib, Dr. Simone Strohmayr, 
Margit Wild, Kathi Petersen, Susann Biedefeld, Ruth Müller, 
Johanna Werner-Muggendorfer und Fraktion (SPD) 

Drs. 17/16321, 17/17470 

Leistungsgerechte und faire Managergehälter – Exzesse vermei-
den 

A b l e h n u n g  

Die Präsidentin  

I.V. 

Reinhold Bocklet 

I. Vizepräsident 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Vierte Vizepräsidentin Ulrike Gote



Vierte Vizepräsidentin Ulrike Gote: Ich rufe Tagesordnungspunkt 3 auf:

Abstimmung

über Europaangelegenheiten, eine Verfassungsstreitigkeit und Anträge, die 

gemäß § 59 Abs. 7 der Geschäftsordnung nicht einzeln beraten werden (s. 

Anlage 1)

Bevor ich über die Liste abstimmen lasse, möchte ich Sie noch darauf hinweisen, dass 

der Ausschuss für Bundes- und Europaangelegenheiten sowie regionale Beziehungen 

in seiner Sitzung am Dienstag die unter der Nummer 6 aufgeführte Subsidiaritätsange-

legenheit, Bundesratsdrucksache 400/17, betreffend: "Vorschlag für eine Verordnung 

des Europäischen Parlaments und des Rates zur Festlegung der Bedingungen und 

des Verfahrens für Auskunftsersuchen der Kommission an Unternehmen und Unter-

nehmensvereinigungen in Bezug auf den Binnenmarkt und damit verbundene Berei-

che", beraten und empfohlen hat, die Staatsregierung aufzufordern, im Bundesrat auf 

Subsidiaritätsbedenken hinzuweisen und ferner darauf hinzuwirken, dass diese Be-

denken Eingang in den Beschluss des Bundesrats finden. Es sind dies die Drucksa-

che 17/17484 sowie die Beschlussempfehlung auf Drucksache 17/17536. Die Bera-

tung im Bundesrat ist für den morgigen Freitag vorgesehen. Die Beschlussempfehlung 

und das Abstimmungsverhalten der Fraktionen hierzu sind in der aufgelegten Liste 

aufgeführt.

Wir kommen nun zur Abstimmung. Hinsichtlich der jeweiligen Abstimmungsgrundla-

gen mit den einzelnen Voten der Fraktionen verweise ich auf die Ihnen vorliegende 

Liste.

(Siehe Anlage 1)

Wer mit der Übernahme des jeweils maßgeblichen Ausschussvotums entsprechend 

der aufgelegten Liste einverstanden ist, den bitte ich um das Handzeichen. – Das sind 

CSU, SPD, FREIE WÄHLER, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sowie Frau Claudia Stamm. 
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Gibt es Gegenstimmen? – Keine. Stimmenthaltungen? – Auch keine. Damit über-

nimmt der Landtag diese Voten.
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